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◼ Jahresabschluss bzw. Einnahmenüberschuss-

rechnung ist wesentliche Grundlage für 

Bonitätsprüfung, zu der finanzierende Banken

und Sparkassen gesetzlich verpflichtet sind 

◼ digitale Übermittlung an Finanzverwaltung 

(E-Bilanz) und elektronischen Bundesanzeiger

(EHUG) bereits etabliert, an Kreditwirtschaft 

ist bislang Übermittlung in Papierform oder

als PDF die Regel 

Abschlussdatenübermittlung an Banken
Ausgangssituation und Zielsetzung  
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Ziel: Digitalisierung der Einreichung von Abschlussdaten und -unterlagen an Kreditinstitute unter Nutzung der 

vorhandenen XBRL-Taxonomie

➔ Ablösung zeitintensiver, manueller papiergebundener und fehleranfälliger Prozesse
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◼ neues standardisiertes Übermittlungsverfahren zur digitalen

Einreichung von Jahresabschlüssen und Einnahmeüberschussrechnungen 

nach § 4 Abs. 3 EStG (EÜR) – seit April 2018

◼ entwickelt von Banken und Sparkassen auf Initiative der 

Finanzwirtschaft, unterstützt von der digitalen Agenda 

der Bundesregierung 2014

◼ begleitet von Steuerberatern / Wirtschaftsprüfern / Rechtsanwälten,

den berufsständischen Organisationen und IT-Dienstleistern/Softwareanbietern

(u. a. DATEV) und weiteren Beteiligten 

Abschlussdatenübermittlung an Banken
„Digitaler Finanzbericht“ – was ist das?
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◼ konsequente und zeitgemäße Digitalisierung der Geschäftsprozesse in der Beziehung Kanzlei –

Mandant – Bank 

◼ effizientes, medienbruchfreies und sicheres Verfahren zur 

elektronischen Übermittlung von Abschlussdaten und -unterlagen

◼ bundesweit einheitlicher elektronischer Verteilprozess an alle 

Banken und Sparkassen auf Basis des praxiserprobten 

und bewährten Formats (analog E-Bilanz)

◼ optimale Vorbereitung auf das Bank-/Kreditgespräch und 

schnellere Bearbeitung von Kreditantrag/-prolongation 

durch kürzere Durchlaufzeiten

◼ keine zusätzlichen Haftungsrisiken für den Berufsträger durch Haftungsklarstellungserklärung der 

Banken

◼ Ansatzpunkt für innovative Dienstleistungsangebote im Bereich Unternehmenssteuerung, Beratung 

und Reporting – Stichwort „Rückkanal“

◼ Nachhaltig, konsequente Digitalisierung schont Ressourcen 

Digitaler Finanzbericht
Vorteile für Alle
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Digitaler Finanzbericht
Ausblick – nächster Ausbauschritt „Rückkanal“  

Übertragungsweg zwischen Steuerberatern/Unternehmen und Banken/Sparkassen soll in beide 

Richtungen etabliert werden, um auch die Prozesse in den Kanzleien und Unternehmen stärker digital 

zu unterstützen ➔ qualifizierte Daten für die individuelle Beratung und Planung. 

Für eine erste Stufe sind in Vorbereitung (Einführung mit Family & Friends-Phase im 1. Halbjahr 2022 

bzw. Freigabe im 2. Halbjahr 2022 geplant): 

◼ Kreditparameter sowie Zins- und Tilgungspläne der Banken in strukturierter Form zur 

automatisierten Anlage und Unterstützung bei der 

◼ Erstellung einer unterjährigen Qualitäts-FIBU, die Voraussetzung für aussagekräftige 

betriebswirtschaftliche Auswertungen ist

◼ Ermittlung von Restlaufzeitvermerken für Jahresabschlusserstellung

◼ Übermittlung der Kontokorrentlinie und Überziehungszinssatz für aussagefähigere 

Liquiditätsbetrachtung

◼ Informationen zur Besicherung von Darlehen (Art und Höhe sind Pflichtangabe für 

Sicherheitenspiegel gem. §268 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 HGB im Anhang)
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Unternehmen/StB Bank/Sparkasse
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Digitaler Finanzbericht
Prozessablauf und vertragliche Regelungen
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KI: Abgabe Haftungsklarstellungserklärung zur Teilnahme am 

Verfahren

KI: Anforderung der Jahresabschlüsse unter Hinweis auf 

Möglichkeit der elektronischen Übermittlung und Aushändigung 

Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung an U

U: Erklärung der Verbindlichkeit künftig digital übermittelter 

Abschlussdaten/-unterlagen gegenüber KI mit Teilnahme- und 

Verbindlichkeitserklärung

U: Beauftragung K mit Umstellung auf digitale Einreichung über 

Digitalen Finanzbericht, ggf. über entsprechende 

Teilnahmeerklärung

K: Übermittlung Digitaler Finanzbericht für U an empfangende 

Bank mit BLZ und Kundennummer (z. B. über Assistent zur 

Abschlussdatenübermittlung an Banken im DATEV-Programm 

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen)

KI: Empfangsquittung (z. B. über DATEV-Cloud) an K
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Digitaler Finanzbericht
Erfahrungen aus der Praxis – Berufsstand 
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◼ generell großes Interesse im Berufsstand an Digitalisierung von Geschäftsprozessen

◼ steile Lernkurve bei der Digitalisierung in Corona-Zeiten,  hohe Arbeitsbelastung aufgrund 

Überbrückungshilfen, Fachkräftemangel (Kanzleien stehen teilweise mit dem Rücken zur Wand)

◼ kein gesetzlicher Druck, vor allem aber fehlender „Rückkanal“ (s. Ausblick), und Vorteile für Alle 

überzeugen nur bedingt 

◼ Aufwand grundsätzlich vergleichbar E-Bilanz/EHUG, aber zusätzliche Anforderungen wie  

begleitende Abschlussunterlagen als PDF, Prüfung der „Materiellen Identität“ etc.

◼ Vergütung mit Mandanten FREI vereinbar (kein eigener Gebührentatbestand in StBVV, analog EHUG)

◼ DATEV-Anwender brauchen keine zusätzliche Software (Nutzung mit DATEV Kanzlei-

Rechnungswesen, Abschlussprüfung oder Bilanzbericht möglich). 

◼ noch nicht alle Fälle werden in erster Stufe unterstützt 

(siehe Hinweise und aktuelle Einschränkungen)

http://www.datev.de/hilfe/1032006
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◼ bewährtes Vorgehen und Format aus E-Bilanz/EHUG

Umsetzung in DATEV-Lösung (Programm: Kanzlei-Rechnungswesen) mit Assistent zur 

Abschlussdatenübermittlung an Banken in Anlehnung an E-Bilanz- und EHUG-Assistenten 

aber: 

◼ neben XBRL-Daten sind zu Prüfzwecken derzeit noch zusätzlich Jahresabschlussunterlagen als 

bildhafte Kopie (PDF-Format) hinzuzufügen 

◼ „Materielle Identität“ (Übereinstimmung von PDF-Unterlagen und strukturierten Daten) ist zu 

prüfen, softwareseitig nicht in allen Fällen möglich, zudem zeitlicher Versatz zwischen PDF-Erstellung 

und Datenübermittlung

◼ Beschaffung der Kundennummer (von Kreditinstitut benötigter Ordnungsbegriff und als Pflichtfeld 

definiert) vom Mandanten für Kanzleien zeitaufwendig

Praxistipp: Kanzlei erhält Kundennummer direkt von Kreditinstitut, z. B. Kopie der vom Mandanten 

gegenüber der Bank abgegebenen Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung

Digitaler Finanzbericht
Erfahrungen aus der Praxis – Berufsstand 
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◼ Berichtstiefenprämisse gem. „Weißbuch“ – „wie bisher“

„Der elektronisch abzugebende Abschluss entspricht in Umfang, Darstellungsweise der Positionen und 

Berichtstiefe den papiergebundenen Abschlüssen.“

aber: 

Banken/Sparkassen wünschen teilweise für eine automatisierte Verarbeitung möglichst alle benötigten 

Informationen in strukturierter Form

Praxistipps:

▪ Möglichkeit zur Übermittlung von (strukturierten) Kontennachweisen im Assistenten zur 

Abschlussdatenübermittlung an Banken im Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen nutzen

▪ Gliederungstiefe im Auswertungsschema Digitaler Finanzbericht im Programm DATEV Kanzlei-

Rechnungswesen prüfen/einstellen

Digitaler Finanzbericht
Erfahrungen aus der Praxis – Banken/Sparkassen 
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen – Aufruf des Assistenten
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Der Assistent kann auch aus den DATEV-Anwendungen 

Abschlussprüfung und Bilanzbericht aufgerufen werden. 

Ebenso ist hier die Übermittlung für einen Mandanten 

mit Fremdbuchführungsdaten möglich. 

Servicevideo zum Prozess 

Digitaler Finanzbericht

http://www.datev.de/digitaler-finanzbericht-prozess
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Abschlussdatenübermittlung an Banken
Assistent – Bankverbindung
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Auswahl der (in den zentralen Stammdaten 

erfassten) Bank, gefüllt sein muss die BLZ und die 

Kundennummer.

Achtung:

Institutionen 

aktuell 

pflegen
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Abschlussdatenübermittlung an Banken
Assistent – Stammdaten Ersteller
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Abschlussdatenübermittlung an Banken
Assistent – Stammdaten Unternehmen
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Abschlussdatenübermittlung an Banken
Assistent – Berichtsinformation
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Im Assistentenschritt Berichtsinformationen können u. a. Vorjahreswerte und Einstellungen zum 

übermittelten Datenumfang (mit oder ohne Kontennachweise) getätigt werden.
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Abschlussdatenübermittlung an Banken
Assistent – Vorschau
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In der Vorschau 

werden die Inhalte 

des übermittelten 

DiFin angezeigt, 

die Daten werden 

aufbereitet wie im 

PDF, das die Bank 

erhält.
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 
Assistent – Jahresabschlussauswertungen

Systemseitige Prüfung der Materiellen Identität=
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Materielle 

Identität kann 

systemseitig 

bestätigt 

werden.

Servicevideo zum Thema 

Jahresabschlussauswertungen

https://www.datev.de/web/de/service/self-service/servicevideo/digitaler-finanzbericht-jahresabschlussauswertungen/
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 
Assistent – Datenübermittlung
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Digitaler Finanzbericht
Weiterführende Informationen und Unterstützungsangebot
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◼ www.digitaler-finanzbericht.de 

offizielle Web-Seite des Digitalen Finanzberichtes, einschließlich

◼ Mustervordrucke der rechtlichen Erklärungen

◼ Flyer „Chance durch Digitalisierung“

◼ Übersicht der am Verfahren teilnehmenden Kreditinstitute 

(www.digitaler-finanzbericht.de/participants) und IT-Dienstleister/ Softwareanbieter

◼ www.datev.de/digitaler-finanzbericht

DATEV-Portal zum Digitalen Finanzbericht, einschließlich

◼ Beschreibung der wesentlichen Prozessschritte aus Kanzleisicht für eine Teilnahme

◼ Informationen zur programmseitigen Unterstützung

◼ Hinweise und aktuelle Einschränkungen

◼ Kanzleileitfaden

◼ Musterpräsentation

◼ Servicevideo – Digitaler Finanzbericht: Prozess

◼ Servicevideo – Digitaler Finanzbericht: Jahresabschlussauswertungen

Hier Position
für Kanzleilogo

Abschlussdatenübermittlung an Banken

Das innovative Verfahren „Digitaler Finanzbericht“ (DiFin)

http://www.digitaler-finanzbericht.de/
https://digitaler-finanzbericht.de/files/Digitaler-Finanzbericht_ChancenDurchDigitalisierung.pdf
http://www.digitaler-finanzbericht.de/participants
http://www.datev.de/digitaler-finanzbericht
http://www.datev.de/hilfe/1032006
https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/d_04429_e_digitaler_finanzbericht_rz01_web1_1.pdf
https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/ppt/digitaler_finanzbericht_stb_v1_musterpraesentation_v01_002.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=AOxKq0cneDc
https://www.youtube.com/watch?v=crt0zP8ZBKg
https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/d_04429_e_digitaler_finanzbericht_rz01_web1_1.pdf
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Digitaler Finanzbericht
Haftungsklarstellungserklärung

Abgabe durch Kreditinstitut (einseitige Erklärung)
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◼ Beteiligte: Kreditinstitut

◼ Zweck: unterzeichnende Bank bzw. Sparkasse stellt klar, dass StB/WP/RA 

durch elektronische Übermittlung der Abschlussdaten haftungsrechtlich nicht 

schlechter gestellt wird als vor Einführung des DiFin (Abgabe in Papier)

-> Keine Haftungsveränderung der Kanzlei gegenüber Banken und Sparkassen im 

Vergleich zur bisherigen Übermittlung – es entsteht auch kein Auskunftsvertrag

https://www.bstbk.de/de/themen/brennpunktthemen/digitalisierung/

https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/haftungsklarstellungserklaerung-beim-digitalen-finanzbericht/109848

◼ Wirkung: Kreditinstitut nimmt am DiFin teil

◼ Übersicht der am Verfahren teilnehmenden Banken und

Sparkassen siehe www.digitaler-finanzbericht.de/participants

https://www.bstbk.de/de/themen/brennpunktthemen/digitalisierung
https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/haftungsklarstellungserklaerung-beim-digitalen-finanzbericht/109848
http://www.digitaler-finanzbericht.de/participants
https://www.digitaler-finanzbericht.de/files/Digitaler-Finanzbericht_Haftungsklarstellung.pdf
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Digitaler Finanzbericht
Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung (TVE)

Abgabe durch Unternehmen gegenüber Kreditinstitut (einseitige Erklärung)
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◼ Beteiligte: berichtendes Unternehmen ggü. Kreditinstitut

◼ Zweck: Unternehmen erklärt Teilnahme am DiFin-Prozess 

und Verbindlichkeit der digital eingereichten Abschlussdaten

und autorisiert ggf. Kanzlei als Absender ggü. seiner Bank/

Sparkasse

◼ Wirkung: Der digitale Abschluss (auch ohne Unterschrift)

wird mit dieser rechtlichen Konstruktion Papierabschluss

gleichgestellt

➔ TVE wird vom Unternehmen einmalig vor Teilnahme am 

DiFin-Verfahren für jedes Kreditinstitut separat abgeben,

Widerruf jederzeit möglich

https://www.digitaler-finanzbericht.de/files/Digitaler-Finanzbericht_Teilnahme-und-Verbindlichkeitserklaerung_ErweiterteTVE.pdf
https://www.digitaler-finanzbericht.de/files/Digitaler-Finanzbericht_Teilnahme-und-Verbindlichkeitserklaerung_ErweiterteTVE.pdf
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Digitaler Finanzbericht
Teilnahmeerklärung
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Vereinbarung zwischen Unternehmen (Mandant) und Kanzlei

◼ Beteiligte: Unternehmen (Mandant) und Kanzlei

◼ Zweck: Mandant beauftragt und bevollmächtigt Kanzlei 

(ggf. über entsprechende Teilnahmeerklärung) zur

elektronischen Versendung von Jahresabschlüssen 

mit dem DiFin-Verfahren an Kreditinstitut, und 

Klärung der Haftungsfrage zwischen Mandant und 

StB/WP/RA

◼ Wirkung: Mandant ermächtigt Kanzlei in seinem Namen

Auftragsdaten an das Kreditinstitut zu übersenden

Hinweis: Für die elektronische Übermittlung jeglicher Mandantendaten an Dritte (z. B. im 

Rahmen DiFin, E-Bilanz, EHUG) durch den Steuerberater ist aus datenschutz-und 

haftungsrechtlichen Gründen eine schriftliche Vereinbarung zwischen Mandant und 

Steuerberater empfehlenswert.

https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/ebanken-teilnahmeerklaerung.pdf
https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/ebanken-teilnahmeerklaerung.pdf
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Abschlussdatenübermittlung an Banken
Exkurs: Gliederungstiefe in den Stammdaten prüfen
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Ist in den Stammdaten des Jahresabschlusses die Gliederungstiefe niedriger eingestellt als in den Auswertungsschemata der Bereiche 

Handels- oder Steuerbilanz, wird der Jahresabschluss – anders als in den Vorjahren auf Basis der Zuordnungstabelle – mit zu geringer 

Gliederungstiefe übermittelt -> kann ggfls. zu einer für den Mandanten ungünstigeren Bonitätseinstufung führen.

Hilfe-Dokument zum Thema 

Gliederungstiefe

http://www.datev.de/hilfe/1022232
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